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Synopse zur Überarbeitung der 

Finanzordnung des Kleingartenvereins „Schelfwerder“ e. V. 
 
Stand: Vorstandssitzung am 04.03.2026 Rot: Redaktionelle Anpassung / Blau: Inhaltliche Änderung 
 
 

Alte Fassung Neue Fassung 
 

Finanzordnung 
vom 26.04.2025 

 

Finanzordnung 
Entwurf neu 

1. Kassenordnung 
1.1. Kontoführende Bank: 

Sparkasse Schwerin 
IBAN: DE 82 1405 2000 0340 0161 83 
BIC: NOLADE21LWL 

1. Kassenordnung 
1.1. Kontoführende Bank 

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
IBAN: DE 82 1405 2000 0340 0161 83 
BIC: NOLADE21LWL 

1.2. Bankvollmacht: 

− Vorsitzender 

− stellv. Vorsitzender 

− Finanzverwalter 
 

1.2. Bankvollmacht 

− Vorsitzender 

− stellvertretender Vorsitzender 

− Verantwortlicher für Finanzen 
 

1.3. Führung Kassen- und Bankbuch 

− Entgegennahme Bargeld und Verwaltung 
Finanzverwalter 

 

− Stellvertreter bei Nutzung des Vereinshauses 
Verantwortlicher für Vereinshaus 

−  

1.3. Führung Kassen- und Bankbuch 

− Entgegennahme Bargeld und Verwaltung 
Verantwortlicher für Finanzen 

 

− Text gestrichen 
 

1.5. Aufbewahrung von Kassen- und Wertvordrucken: 

− Kassen- und Finanzunterlagen 
Finanzverwalter 
Vorsitzender 

 

− Postwertzeichen, Quittungsbücher 
Vorsitzender 
stellvertretender Vorsitzender 

1.5. Aufbewahrung von Kassen- und Wertvordrucken 

− Kassen- und Finanzunterlagen 
Verantwortlicher für Finanzen 
Vorsitzender 

 

− Postwertzeichen, Quittungsbücher 
Vorsitzender 
stellvertretender Vorsitzender 
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Finanzverwalter 
Verantwortlicher Vereinshaus 

Verantwortlicher für Finanzen 
Verantwortlicher Vereinshaus 

2. Gebührenordnung 
Regelung bei Zahlungen und Leistungen 

2. Gebührenordnung 
Text gestrichen 

2.2. Gebühren- und Beitragsordnung 
➢ Baugenehmigung lt. Bauordnung 

− An- und Umbauten 5,- € 

− Neubauten Gartenhaus 10,- € 

− Gewächshäuser 10,- € 
 
 
Die Gebühren für Baugenehmigungen werden durch 
den Verantwortlichen für Bau (Mitglied im Vorstand) 
erhoben und beim Verantwortlichen für Finanzen 
(Mitglied im Vorstand) abgerechnet. 
 

➢ Mahngebühr 25,- € 
 
 
Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung nach 
Ablauf der Zahlungsfrist: 
 
Die Wiederherstellung erfolgt erst nach Barzahlung 
einer Gebühr von 31,- € bei den verantwortlichen 
Gartenfreunden. 
 
Mitteilungen über Zahlungsverzug sowie Zahlungen 
werden vom (Verantwortlichen für Finanzen) an den 
Vorstand und die genannten Gartenfreunde gegeben. 
 

➢ Abrechnung aller vereinnahmten Gebühren beim 
Verantwortlichen für Finanzen des Vereins. 

2.2. Gebühren- und Beitragsordnung 
➢ Baugenehmigung laut Bauordnung 

− Neubau Gartenhaus 10,- € 

− Neubau Gewächshaus 10,- € 

− Neubau Gerätehaus 10,- € 

− An- und Umbauten 5,- € 
 
Die Gebühren für Baugenehmigungen werden durch 
den Vorstand erhoben. 
 
 
 

➢ Mahngebühr ab der 1. Mahnung wegen 
Zahlungsverzug 5,- € 
 
Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung 
aufgrund Zahlungsverzug: 
 
Die Wiederherstellung erfolgt erst nach Barzahlung 
einer Gebühr von 30,- € beim Vorstand. 
 
 
Text gestrichen 
 
 
 

➢ Text gestrichen 

2.3. Aufwandsentschädigung 
Zahlungen von Sitzungsgeldern und 
Aufwandsentschädigungen wurden auf der 
Jahreshauptversammlung 2007 von den Mitgliedern 
bestätigt. 
 

2.3. Aufwandsentschädigung 
Text gestrichen 
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Sie betragen monatlich: 
➢ Vorsitzender 60,- € 
➢ stellvertretender Vorsitzender 40,- € 
➢ Finanzverwalter 40,- € 
➢ Verantwortlicher für Vereinshaus 40,- € 

 
 

➢ Anerkennung für aktive Mitarbeiter im Verein nach 
Beratung und Beschluss des Vorstandes in Form 
von Gutscheinen. 

➢ Würdigung von besonderen Lebensereignissen bis 
max. 50,- € in Form von Gutschein und 
Blumengesteck. 

 
 
Die Vergütungen erfolgen nur unter Beachtung der 
vorhandenen finanziellen Mittel. 

Monatliche Aufwandsentschädigungen: 
➢ Vorsitzender 60,- € 
➢ stellvertretender Vorsitzender 40,- € 
➢ Verantwortlicher für Finanzen 40,- € 
➢ Verantwortlicher für Vereinshaus 40,- € 
➢ Schriftführer 10,- € 

 
Nach Beschluss des Vorstandes unter Beachtung der 
vorhandenen finanziellen Mittel: 
➢ Anerkennung für aktive Mitarbeiter im Verein in 

Form von Gutscheinen. 
➢ Würdigung von besonderen Lebensereignissen bis 

maximal 50,- € in Form von 
Gutschein/Blumenstrauß. 

 
Text gestrichen 

2.4. Mitgliedsbeitrag 
Der Mitgliedsbeitrag für den Kleingartenverein Schelfwerder 
e. V. beträgt 43,- €. 

2.4. Mitgliedsbeitrag 
Der Mitgliedsbeitrag für den Kleingartenverein 
„Schelfwerder“ e. V. beträgt 43,- €/Jahr. 

3. Bestätigung 
 
 
 
Diese Finanzordnung wurde von der Jahreshauptversammlung 
am 26.04.2025 beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 

3. Schlussbestimmungen 
Zur besseren Lesbarkeit wurde diese Regelung ohne 
gendergerechte Sprache erstellt. 
 
Diese Finanzordnung tritt mit Mitgliederbeschluss vom 16.05.2026 
mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 


